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MIKAVI Planung GmbH
Mühlenstraße 28

17349 Schönbeck
info@mikavi-planung.de

Geltungsbereich

Übersichtskarte
DTK 25 aus dem Digitalen Basis-Landschaftsmodell des Amtlichen Topographisch-Kartographischen
Informationssystems (ATKIS-Basis-DLM), Landesvermessungsamt Mecklenburg-Vorpommern 2023

Neu Nieköhr

Hinweise
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt werden, ist gemäß § 11
DschG M - V (GVBI. M - V Nr. 1 vom 14.01.98, S. 12 ff) die untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen
und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen des Landesamtes für Bodendenkmalpflege oder dessen
Vertreter in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich hierfür sind der Entdecker, der Leiter der
Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung
erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
"Solarpark Neu Nieköhr 1" 
der Gemeinde Behren-Lübchin

Stand Mai 2024

Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im Plan im Maßstab 1:2.500
dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von etwa 26,3 ha. Er erstreckt sich ganz oder teilweise auf  die
Flurstücke 64, 65, 66, 67 (tlw.), 68 (tlw.), 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 (tlw.), 78, 81, 82/2 sowie 83 der Flur 2 in
der Gemarkung Neu Nieköhr.

Plangrundlage
Katasterdaten sowie Geodaten des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern vom
September 2022, Amt für Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen Lübecker Str. 289, 19059
Schwerin.

Lagebezugssystem: ETRS89.UTM-33N; Höhenbezugssystem: DHHN2016

Meter

2001000 50

Vorhabenbeschreibung
Innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebiete „AGRI-PV Kulturanbau“ und AGRI_PV Dauergrünland“ sind linienförmig aneinandergereihte Modultische geplant, deren Horizontalachse in
Nord-Süd-Ausrichtung angeordnet werden.

Die geplanten Modultischunterkonstruktionen werden als beweglicher Gestellrahmen auf Leichtmetall-Rammpfosten errichtet. Innerhalb einer Modultischreihe werden diese Pfosten einreihig in den
unbefestigten Untergrund gerammt. Durch die gewählte Gründungsvariante ist eine nachhaltige Versiegelung des Bodens nicht notwendig.

Durch das zur Anwendung kommende einachsige Nachführsystem (Horizontaltracker) werden die damit beweglichen Modultische im Regelbetrieb dazu genutzt, dem Sonnenstand zu folgen und
damit den Stromertrag zu optimieren. Zur Ermittlung der idealen Ausrichtung nutzt das System Lichtsensoren sowie jahres- und tageszeitabhängige Softwaresteuerungen.

Die Modultische verfügen über einen maximalen Verstellbereich von 140⁰ (+/- 70⁰).

Die Module selbst können bifacial, also beidseitig eine Leistung von bis zu 550 Wp erzeugen. Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Stringwechselrichter
angeschlossen werden.

Die Beweglichkeit der Modultische und der große Abstand zwischen den Modulachsen von etwa 11,0 m ermöglichen die landwirtschaftliche Bewirtschaftung der Fläche, indem die Module während
der Feld- bzw. Grünlandbearbeitung maximal geneigt werden. In dieser fast vertikalen Ausrichtung ermöglicht der Platz zwischen den Modulreihen eine beinahe beeinträchtigungsfreie
Bewirtschaftungsbreite von etwa 10 Metern. Der Abstand zwischen den Modultischen umfasst in Abhängigkeit der landwirtschaftlichen Nutzung sowie der Geländemodellierung zur Vermeidung
gegenseitiger Beschattung und einer Ausrichtung für eine optimierte Sonneneinstrahlung variabel sechs bis sieben Meter.

Die geplante DC-Gesamtleistung wird etwa 16,8 MWp betragen.

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt aus versicherungstechnischen Gründen die Einzäunung mit einem handelsüblichen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in Höhen
zwischen 2 bis 3 m.

Die für den Betrieb der Solarenergieerzeugung erforderlichen Nebenanlagen umfassen darüber hinaus Trafostationen, Wechselrichterstationen, unterirdische Verkabelungen, Wartungsflächen und
Fahrwege.

Planzeichenerklärung
I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts
(Planzeichenverordnung - PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

1. Art der baulichen Nutzung                            § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

Sonstiges Sondergebiet                § 11 Abs. 2 BauNVO
Zweckbestimmung:  „AGRI-PV Kulturanbau“

"AGRI-PV  Dauergrünland"

2. Maß der baulichen Nutzung               § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

GRZ 0,6 Grundflächenzahl

OK 4,50 Oberkante baulicher Anlagen als Höchstmaß in Meter über NHN im Bezugssystem
DHHN2016 mit dem vorhandenen Gelände als unteren Bezugspunkt

vorhandene Höhe in Meter über NHN im Bezugssystem DHHN2016 
als unterer Bezugspunkt

3. Baugrenzen                § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Baugrenze

4. Verkehrsflächen            § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

private Straßenverkehrsfläche

Ein- und Ausfahrt

5. Grünflächen             § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

private Grünfläche

6. Wasserflächen      § 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

Wasserflächen

7. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege
und zur Entwicklung von Natur und Landschaft                  § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

A -  ist als Feldgehölz zu erhalten

B - ist als Sichtschutzhecken heimischer und standorttypischer Sträucher zu entwickeln

C - ist Sichtschutzhecken mit zweireihigen Weidenstecklingen zu entwickeln

8. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereich        § 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

II. Darstellung ohne Normcharakter

Bemaßung in Meter

Gemarkungsgrenze

Kataster

gesetzlich geschützes Biotop             § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 20 NatSchAG - MV

gesetzlich geschützes Geotop             § 9 Abs. 6 BauGB i. V. m. § 20 NatSchAG - MV

Graben + Bezeichnung

geplante bauliche Anlage hier: Solarmodul

geplante bauliche Anlage hier: Trafostation

3.00

74

§

Piepenbeck

Maßstab 1 : 2.500

Os

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 3634),

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S.3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

· Planzeichenverordnung (PlanZV 90) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991
I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung - KV M-V) i. d.
F. der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V 2011, S. 777), zuletzt geändert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 18. Dezember 2023 (GVOBl. MV S. 934, 939)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29.
Juli 2009 (BGBl. l S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 08. Dezember 2022
(BGBl. I S. 2542)

· Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010
(GVOBl. M-V S. 66), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S.
546)

· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15.
Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl.
M-V S. 1033)

· Hauptsatzung der Gemeinde Behren-Lübchin in der aktuellen Fassung

TS 1

Amt Gnoien - veröffentlicht am Dienstag, 6. August 2024
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